
„Fachspezifischer Anhang zur Prüfungsordnung „Master of Science“ 
für den Master-Studiengang Informatik 

an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
 
Zu § 3 (3) Studium: Aufbau 
 

Wahlpflichtbereiche/ 
Lehreinheiten 

Typ Fach- 
semester 

LPs 
(mindestens) 

Gewichtsfaktor für 
Gesamtnote 

Praktische oder Technische 
Informatik 

WP 1-3 15 1 

Theoretische Informatik WP 1-3 15 1 
Projektarbeit WP 2+3 20 0 
Schwerpunkt WP 1-3 30 2 
Individuelle Ergänzung WP 1-3 10 0 
Masterarbeit (6 Monate) 
einschließlich Disputation 

MA 4 30 2 

Summe   120  
 
WP: Wahlpflicht; MA: Masterarbeit 
 
Die Wahlpflichtbereiche „Praktische oder Technische Informatik“, „Theoretische Informatik“, 
„Schwerpunkt“, „Projektarbeit“ und „Individuelle Ergänzung“ umfassen die Wahlpflichtmodule, die im 
Modulhandbuch für den Master-Studiengang Informatik als Angebote für diese Bereiche 
entsprechend gekennzeichnet sind. 
 
Für den Wahlpflichtbereich „Individuelle Ergänzung“ können auch Module aus dem Modulhandbuch 
für den Bachelor-Studiengang Informatik gewählt werden, die als Angebote für diesen Bereich 
entsprechend gekennzeichnet sind. 
 
Für den Wahlpflichtbereich „Schwerpunkt“ können auch Module aus anderen Fächern gewählt 
werden, die den im Bachelor-Studium gewählten Schwerpunkt fortsetzen und vertiefen. Darüber 
hinaus kann der Prüfungsausschuss jedes andere Fach, das an der Heinrich-Heine-Universität vertreten 
ist und Methoden der Informatik benutzt, auf schriftlichen Antrag als Schwerpunktfach zulassen. Die 
Festlegung des Schwerpunktfaches erfolgt bei der Studierenden- und Prüfungsverwaltung vor 
Absolvierung der ersten Prüfungsleistung im Schwerpunktfach. Auf begründeten Antrag kann der 
Prüfungsausschuss den Wechsel des Schwerpunktfaches zulassen, solange die Fachprüfungen im 
Schwerpunkt nicht endgültig nicht bestanden sind. 
 
Alle für die Wahlpflichtbereiche „Praktische oder Technische Informatik“, „Theoretische Informatik“ 
und „Schwerpunkt“ gewählten Module müssen mit einer benoteten Modulprüfung abschließen. 
 
Die gewählten Module für die Wahlpflichtbereiche „Projektarbeit“ und „Individuelle Ergänzung“ 
können mit einer benoteten oder unbenoteten Modulprüfung abschließen. 
 
Ein Modul kann nur dann einem Wahlpflichtbereich zugeordnet werden, wenn das Modul im Rahmen 
des Master-Studiums Informatik absolviert wurde oder das Modul im Rahmen des Bachelor-Studiums 
Informatik absolviert, aber nicht als Prüfungsleistung im Bachelor-Studium Informatik verwendet 
wurde. 
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Die Noten der Wahlpflichtbereiche „Praktische oder Technische Informatik“, „Theoretische 
Informatik“ und „Schwerpunkt“ bilden sich aus dem arithmetischen Mittel der absolvierten 
Modulprüfungen in den Wahlpflichtbereichen gewichtet mit den Leistungspunkten der Module. 
 
Die Gesamtnote bildet sich aus dem arithmetischen Mittel der Noten für die Wahlpflichtbereiche 
„Praktische oder Technische Informatik“, „Theoretische Informatik“ und „Schwerpunkt“ und der Note 
der Masterarbeit, gewichtet mit den oben in der Tabelle angegebenen Gewichtsfaktoren, auch wenn 
in einem Bereich mehr als die mindestens verlangten Leistungspunkte erworben wurden. 
 
Die Projektarbeit dient der Vorbereitung auf die Masterarbeit und soll in der Regel in derjenigen 
Arbeitsgruppe absolviert werden, in der auch die Masterarbeit durchgeführt wird. 
 
In der Disputation stellt der Studierende die Ergebnisse seiner Masterarbeit in einem Seminarvortrag 
öffentlich vor. Der Vortrag mit Diskussion soll 45 Minuten nicht überschreiten, wovon 30 Minuten der 
Vorstellung der Masterarbeit durch den Prüfling vorbehalten sind. 
 
Zu § 14 (3) Ausnahmen zur Prüfungswiederholung  

Auf Antrag an den Prüfungsausschuss wird dem Prüfling eine zusätzliche dritte Wiederholung einer 
Modulprüfung gestattet, die er nach §14 Abs. 3 nicht mehr wiederholen kann. Eine weitere 
Wiederholung dieser Modulprüfung und eine dritte Wiederholung bei mehr als einer Modulprüfung 
sind ausgeschlossen. 

 
Zu § 16 (3) Master-Arbeit: Themenstellung 

Der Antrag auf Zulassung und Themenstellung für die Masterarbeit kann nur gestellt werden, sofern 
bereits 60 Leistungspunkte erworben wurden. 

 
Zu § 16 (9) Master-Arbeit: Themenstellung 

Die Masterarbeit muss spätestens sechs Monate nach Ausgabe des Themas abgegeben werden. Der 
schriftliche Umfang der Masterarbeit soll 80 Seiten nicht überschreiten. 

 
Auf begründeten Antrag kann der Prüfungsausschuss nach Anhörung des Betreuers die 
Bearbeitungsfrist für die Masterarbeit einmalig um höchstens vier Wochen verlängern. In dem Antrag 
sind die besonderen und vom Prüfling nicht zu vertretenden Umstände darzulegen, die eine 
rechtzeitige Fertigstellung der Masterarbeit verhindern. Dieser Antrag muss vor dem Abgabetermin 
beim Prüfungsausschuss eingereicht werden. 
 
Zu § 25 (1): Stichtag für die Gültigkeit 

Der Stichtag gemäß § 25 Abs. 1 ist der 30.09.2015.“ 

 
 

Artikel II  
 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf in Kraft. 
 

HHU Amtliche Bekanntmachungen Nr. 20/2015 Seite 24 von 25



Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät vom 30.06.2015. 
 
Düsseldorf, den 24.07.2015 
 
Die Rektorin 
der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf 
In Vertretung 
 
 
Dr. Martin Goch 
- Kanzler - 
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